
Genreinde Ehningen Landkreis Böblingen

Satzung

über die Veränderungssperre gemäß $ 14 Baugesetzbuch (BauGB) für den
Bebauungsplan,,Furt-Anderung lt"

Aufgrund von $ 14 Baugesetzbuch (BauGB) und $ 4 der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg (GemO) in den jeweils gültigen Fassungen hat der Gemeinderat
der Gemeinde Ehningen am 29.07.2025 folgende Veränderungssperre gemäß S 16
Abs. 1 BaUGB als Satzung beschlossen:

sl
Anord nu ng einer Veränderungss perre

Zur Sicherung der Planung im Bereich des künftigen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans ,,Furt-Anderung ll" wird für die Flurstücke Nummer Nr. 222,224 und
2241 1 eine Veränderungssperre angeordnet.

s2
Räuml icher Geltu n gsbereich der Verä nderu ngss perre

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst die Grundstücke
Flurstück Nr.222,224 und 22411 im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,,Furt-
Anderung l" vom 15.01.1975 sowie des Baulinienplans ,,Gesamt Ortsbauplan" vom
23.05.1955. Für den räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung ist der beigefügte
Lageplan der Gemeinde Ehningen vom 29.07.2025 maßgebend. Der Lageplan ist
Bestandteil der Satzung.

s3
ln halt u nd Rechtswirku n gen der Veränderu n gssperre

(1) lm räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen:

1. Vorhaben im Sinne des $ 29 nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen beseitigt
werden;

2. keine erheblichen oder wesentlich wertsteigernden Veränderungen von
Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-,
zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, vorgenommen werden.

(2) Vorhaben, die vor dem lnkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich
genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des
Bauordnungsrecht Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dern



Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen sowie
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden
von der Veränderungssperre nicht berührt.

(3) ln Anwendung des $ 14 Abs. 2 BauGB kann von der Veränderungssperre eine
Ausnahme zugelassen werden, wenn keine übenruiegenden öffentlichen Belange
entgegenstehen. Die Entscheidung hierüber trifft die Baugenehmigungsbehörde im
Einvernehmen mit der Gemeinde.

s4
lnkrafttreten

Die Satzung über die Veränderungssperre tritt gemäß $ 16 Abs. 2 BauGB mit ihrer
ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.

Ausfertigung:

Ehningen, den 30.07 .2025

gez.

Lukas Rosengrün

Bürgermeister

H inweis zur Veröffentlich u ng :

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und
Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach $ 4 Abs. 4 der GemO
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung bei der Gemeinde Ehningen geltend gemacht worden ist. Wer die
Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl
auch später geltend machen, wenn

. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung verletzt worden sind oder

. der Bürgermeister dem Beschluss nach $ 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen hat oder

. vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
eine dritte Person die Verletzung gerügt hat.



269/1

0

o

o

455

268

267/3

j

I

256/4

253/4

457/2

Anlage 2
Gemeinde Ehningen
Lageplan - Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre
Bebauungsplan "Furt-Anderung ll" 29.07.2025

Auszug aus dem GIS der Gemeinde Ehningen ohne Gewähr für den neuesten Stand!
Vervieltäiütigungen dürfen nicht an Dritte abgegeben werden!
@ Geobasisdaten (ALKIS): LGL-BW www.lgl-bw.de, AZ: LGA3-2ffir-LO31244
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